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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
Bekanntmachung zum Zwecke der öffentlichen Zustellung 
 
Hiermit wird bekannt gegeben, dass für die Fa. Viking Verwaltungsgesellschaft GmbH, letzte bekannte 
Geschäftsanschrift: Taube Bünte 19 in 29308 Winsen (Aller), 
 
aktuelle Geschäftsanschrift unbekannt, 
 
beim Landkreis Celle 
Ordnungsamt 
Trift 26A 
29221 Celle 
Zimmer: 1.06 
 
ein Schriftstück vom 20.04.2026, Aktenzeichen 122102.44-2026/001444, zur Einsicht und Aushändigung bereitliegt. 
Dieser Bescheid wird hierdurch gemäß § 10 Absatz 2 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) i. V. m. 
§ 9 Absatz 1 Nr. 3 Hauptsatzung des Landkreises Celle öffentlich zugestellt. 
 
Das Schreiben betrifft 
- Gewerberechtliche Entscheidung 
 
Das Schriftstück gilt - sofern es nicht zwischenzeitlich vom Empfänger oder Bevollmächtigten in Empfang genommen 
wird - als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Celle, 20.04.2026 
 
Landkreis Celle 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
Hoffmann 
Ordnungsamt 
Allgemeine Ordnung, Gewerbe, Jagd und Waffen 
 

- - - 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND 

ZWECKVERBÄNDE 
 
Stadt Bergen, Sitzung des Rates der Stadt Bergen am 30.04.2026 
 
Zur Sitzung des Rates der Stadt Bergen am Donnerstag, 30.04.2026, um 19:00 Uhr laden wir Sie herzlich ein. Die 
Sitzung findet im Ratssaal des Stadthauses, Lange Straße 1, 29303 Bergen statt. 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesord-

nung 

2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 26.02.2026 

3. Einwohnerfragestunde 

4. Amtliche Bekanntmachung 

5. Bericht der Bürgermeisterin über wichtige Beschlüsse des Verwaltungsausschusses, des Rates und der Orts-
räte, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden 

6. Bericht über die wichtigen Beschlüsse der Ratsausschüsse, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden 

7. Berufung einer ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten 
 4192/2026 

8. Entlassung von Ehrenbeamten der Stadtfeuerwehr Bergen 
 4198/2026 

9. Ernennung von Ehrenbeamten für die Freiwillige Feuerwehr 
 4197/2026 
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10. Verabschiedung von Ehrenbeamten aus der Feuerwehr 

11. Änderung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in Bergen 
 4199/2026 

12. Änderung der Realsteuerhebesatzsatzung zum 01.01.2026 - Grundsteuern A + B 
 4129/2025 

13. Einbringung Haushalt 2026 / 2027 
 4126/2025-1 

14. Vertrag mit der Stadtentwicklung Bergen GmbH (SEB) über die Aufnahme und Bewirtschaftung von Konzernli-
quiditätskrediten gem. § 122a Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

 4195/2026 

15. Vertrag mit der Wirtschaftsbetrieben Bergen GmbH (WBG) über die Aufnahme und Bewirtschaftung von Kon-
zernliquiditätskrediten gem. § 122a Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

 4196/2026 

16. Stadtentwicklung in Bergen - Mitfinanzierung des Rückbaus von Geschosswohnungsbauten im Bereich 
Beethoven-/Seymourstraße 

 4207/2026 

17. Verkauf des Flurstückes 19 der Flur 15, Gemarkung Nindorf (Sandkuhle) 
 4130/2025 

18. Kauf von landwirtschaftlichen Flächen in der Gemarkung Bergen, Fläche neben EDEKA 
 4193/2026 

19. Öffentliche Grünanlage auf dem Gelände der ehemaligen Slim School - Neugestaltung einer Fläche mit Aufent-
haltsfunktion 

 4150/2025-1 

20. Entwidmung / Einziehung einer Verkehrsfläche der Stadt Bergen 
 4190/2026 

21. Entscheidung über Spenden und Zuwendungen 
 Vorlage folgt 

22. Bekanntmachungen, Anfragen und Anregungen 

23. Einwohnerfragestunde 
 
Bergen, den 20.04.2026 
Stadt Bergen 
 
Claudia Dettmar-Müller 
Bürgermeisterin 
 

- - - 
 
Gemeinde Eicklingen, 26. öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Eicklingen am 27.04.2026 
 
Am Montag, den 27.04.2026, um 19:00 Uhr findet im Pröve Hof, Braunschweiger Straße 22, 29358 Eicklingen, die 
26. öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Eicklingen statt. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tages-

ordnung 

2. Genehmigung des Protokolls der 24. öffentlichen Sitzung des Rates der Gemeinde Eicklingen 

3. Bericht des Bürgermeisters 

3.1 Genehmigung der Haushaltssatzung 2026 und 2027 der Gemeinde Eicklingen. Vorlage: 004/2026/EIC-M 

4. Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde 

5. Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion zur Bildung einer Ar-
beitsgruppe "Resthofstelle Eicklingen" Vorlage: 162/2026/EIC 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Berufung der Wahlleitung für die Kommunalwahl 2026 und Wahlperi-
ode 2026 - 2031. Vorlage: 146/2025/EIC-1 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Eingabe des TUS Eicklingen vom 05.02.2026 über den Zuschuss zur 
Anmietung eines Mähroboters für die Sportanlage am Bannkamp. Vorlage: 157/2026/EIC 
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8. Beratung und Beschlussfassung über die regelmäßige Durchführung der Ehrungen von Sportlerinnen und 
Sportlern sowie von Bürgerinnen und Bürgern mit besonderem Engagement für die Allgemeinheit; Festlegung 
eines Termins für das Jahr 2026. Vorlage: 158/2026/EIC 

9. Unterbrechung für die Einwohnerfragestunde 

10. Anfragen und Anregungen 
 
Eicklingen, 17.04.2026 
Gemeinde Eicklingen 
 
Jörn Schepelmann 
Bürgermeister 
 

- - - 
 
Gemeinde Wietze, Haushaltssatzung der Gemeinde Wietze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 und Bekanntma-
chung der Haushaltssatzung 
 
1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wietze für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde 
Wietze in der Sitzung am 29.01.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird 
 
  2026 2027 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

  

1.1 der ordentlichen Erträge auf 21.681.300  Euro 21.706.300  Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 21.763.500  Euro 21.885.900  Euro 
    
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0  Euro 0  Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0  Euro 0  Euro 
    
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  

    
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 21.073.500  Euro 21.159.700  Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.074.200  Euro 20.233.600  Euro 
    
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 763.100  Euro 70.000  Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.961.300  Euro 963.300  Euro 
    
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 12.198.200  Euro 893.300  Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.040.400  Euro 1.044.700  Euro 
festgesetzt.   
    

§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung) wird auf 12.198.200 Euro (2026) bzw. 893.300 Euro (2027) festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem in der Haushaltsjahre 2026 und 2027 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. 
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§ 5 
 

Über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 117 Abs. 2 Satz 2 NKomVG sind uner-
heblich bis zu einer Wertgrenze von 10.000 €. 
 
Investitionen sind von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, wenn sie eine 
Wertgrenze von 1.500.000 € überschreiten. 

 
Wietze, den 30.01.2026   
Gemeinde Wietze 
 

  

Klußmann 
Bürgermeister 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Celle am 20.04.2026 unter dem 
Aktenzeichen: 111013-2026/000112 erteilt worden.  
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung an sieben Tagen in der Gemeinde Wietze im Rathaus, Neue Mitte 1-3, 29323 Wietze, Zimmer 41, 
während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Wietze, den 20.04.2026  
Gemeinde Wietze 
 
Klußmann 
Bürgermeister 
 

- - - 
 
C. BEKANNTMACHUNGEN ANDERER STELLEN 
 
 
D. SONSTIGE MITTEILUNGEN 


